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 Veröffentlicht am 19.10.1955

Norm

ABGB §1320 A

StVO §80

Rechtssatz

Das Vorbeifahren an Vieh erfordert stets besondere Aufmerksamkeit. Der Fahrer muß stets mit der Erfahrungstatsache

rechnen, daß das Vieh oft nicht ausweicht und auch trotz der Begleitung durch den Treiber unvermittelt in die

Fahrtrichtung des Kraftfahrzeuges läuft.
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Schlagworte

SW: Auto
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